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lcgung ihrer Passe und sonstigen Papiere,
bei dem vbgedachten Herzoglichen Consulat
die Vorschriften der Verordnung vom 29.
Mai i8eZ. (Gesetzsammlung ^tcr Band H.
Seite 145 .) gebührend zu befolgen.

zz ) Eonsistorial - Bekanntmachung
vom 26 . Juli , xubl . am s . August
1826.

Damit die Feier des Saat - und Ernbte - N^ ^ „g des
festes die Arbeiten der Landlcute nicht vvrSa -u - >md
völliger Beendigung der Aussaat und Erndte ^ ^ ^ " "'
unterbreche, und diese Bet - und Dank -Tage
überall mit ungestörtem Sinne begangen wer¬
den mögen, haben Seine Herzogliche Durch¬
laucht , auf Antrag des Conststoriums , zu
genehmigen geruhet : daß von nächstem Jahre
an , in der Regel,

daö Saatfest am letzten Freitage
des Maimonats , wenn aber das Him-
melfahrtsfest auf den Donnerstag vorher
fallt , am ersten Freitage des Zuniuö,

das Erndtefest am letzten Freitage
des Octobers,

gefeiert werden soll; welches hierdurch znr-
öffentlichen Kunde gebracht wird.


	Seite 347

